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Kurzfassung 

In Deutschland wurde die öffentliche Diskussion um die Einführung eines flächen-

deckenden gesetzlichen Mindestlohns vor allem normativ geführt: als Gerechtigkeitsde-

batte. Dabei gerieten wichtige Aspekte aus dem Blick. So kam es zu einem gravieren-

den Diskursversagen: Trotz sachverständiger Warnungen erwartet die Mehrheit der Be-

völkerung keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung. Zudem wurde überse-

hen, dass Lohnsubventionen dem Instrument eines Mindestlohns in mehrerlei Hinsicht 

überlegen sind.  

Schlüsselwörter: Mindestlohn, Gerechtigkeit, Lohnsubvention, Arbeitslosigkeit 

Abstract 

Public discussion in Germany about introducing a general mandatory minimum wage 

was primarily led in normative terms: as a debate on justice. During this process, many 

important aspects disappeared from view. The result was a massive discourse failure: 

Despite expert warnings a majority of citizens does not expect negative consequences 

on employment. Furthermore, it has been largely ignored that wage subsidies are in 

many respects superior to the instrument of minimum wages. 

Key Words: minimum wage, justice, wage subsidy, unemployment 

 





Die Gerechtigkeitsdebatte in Deutschland: 
Diskursversagen beim Mindestlohn  

von Ingo Pies 

„Our government rests in opinion.“ 

ABRAHAM LINCOLN 

I. Einleitung 

Menschen leiden unter Ungerechtigkeit. Deshalb ist Gerechtigkeit wichtig – sowie die 

gesellschaftliche Debatte über (Un-)Gerechtigkeit. Insofern ist es kein Zufall, dass in 

der demokratischen Öffentlichkeit vor allem solche Diskussionen geführt werden, in 

denen sich die Bürger darüber verständigen, welche gesellschaftlichen Missstände als 

Problem eklatanter Ungerechtigkeit empfunden werden und wie man sich gerechte Lö-

sungen vorzustellen vermag, die gegebenenfalls politisch umgesetzt werden sollten. 

Solche Gerechtigkeitsdebatten dienen der gesellschaftlichen Selbststeuerung. Sie leiten 

Lernprozesse an, die sich in institutionellen Reformen niederschlagen, mit denen beab-

sichtigt wird, Ungerechtigkeiten abzubauen und Gerechtigkeitsdefizite aufzufüllen. 

Allerdings weisen Gerechtigkeitsdebatten bestimmte Fallstricke auf, in denen man 

sich intellektuell verheddern kann. Das liegt vor allem an der enormen Dehnbarkeit des 

Gerechtigkeitsbegriffs. Zum einen kann sich Gerechtigkeit auf Handlungen beziehen – 

und daraus abgeleitet auf Handlungsergebnisse sowie auf die Charaktereigenschaften 

der handelnden Personen (Gerechtigkeit als personale Tugend). Zum anderen kann sich 

Gerechtigkeit auf Institutionen beziehen, also auf die Regeln des gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens, die als mehr oder weniger fair empfunden werden können (Gerechtig-

keit als Regeleigenschaft). Auch hier gibt es ein breites Spektrum an Gerechtigkeitska-

tegorien: Gesellschaftliche Prozesse können beispielsweise am Maßstab der Verfah-

rensgerechtigkeit gemessen werden oder alternativ am Kriterium der Verteilungsgerech-

tigkeit. 

Angesichts dieser Fallstricke ist es nicht verwunderlich, dass parallel zur Gerechtig-

keitsdebatte Theorien entstanden sind, die Reflexionen der Gerechtigkeitskategorie(n) 

anstellen, mit denen sich die Bürger eine bessere Orientierung erarbeiten können. Aus-

gefeilte Gerechtigkeitstheorien gibt es bereits bei Platon und Aristoteles. Für heutige 

Verhältnisse aufschlussreicher sind jedoch die grundlegenden Gerechtigkeitsreflexio-

nen, die im 20. Jahrhundert angestellt wurden, etwa von James Buchanan oder F.A. von 

Hayek und namentlich von John Rawls, dem wohl bedeutendsten Gerechtigkeitstheore-

tiker innerhalb der zeitgenössischen politischen Philosophie. 

Im Folgenden seien drei Aussagen von John Rawls zitiert, mit denen er darauf auf-

merksam macht, dass man sich vor den Fallstricken des Gerechtigkeitsdiskurses in Acht 

nehmen muss.  

  

                                                 
 Prof. Dr. Ingo Pies ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsethik an der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg. Dieser Artikel basiert auf unabhängiger Forschung. Der Autor erklärt, dass keine Inte-

ressenkonflikte bestehen. Stefan Hielscher, Karl Homann, Martina Pies und Matthias Georg Will gebührt 

ein herzliches Dankeschön für hilfreiche Hinweise. 
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 Für John Rawls ist Gerechtigkeit „die erste Tugend sozialer Institutionen“1. 

Mit dieser metaphorischen Formulierung bringt er zum Ausdruck, dass wir 

in unseren politischen Diskursen darauf aufpassen müssen, den Begriff der 

Gerechtigkeit nicht als personale, sondern als institutionelle Kategorie zu 

fassen. Anders formuliert: Im politischen Gerechtigkeitsdiskurs geht es um 

den moralischen Status von Regelarrangements, die wir als Bürger kollektiv 

vereinbaren und verbessern können. Es geht um die Abwehr systemischer 

Ungerechtigkeit, die insbesondere auch dann auftreten kann, wenn man im 

sozialen Prozess durch keine einzelne Person ungerecht behandelt worden 

ist. 

 Die zweite Aussage lautet: „Die Art und Weise, wie wir über Fairness im 

Alltag denken, ist eine schlechte Vorbereitung für den großen Perspektiven-

wechsel, der erforderlich ist, wenn die Gerechtigkeit der [institutionellen] 

Grundstruktur selbst betrachtet werden soll.“2 John Rawls will dies als Hin-

weis verstanden wissen, dass man den Gerechtigkeitsbegriff nicht bedenken-

los vom einen zum anderen Kontext übertragen – und so unbedarft zwischen 

verschiedenen Ebenen hin und her springen – darf, wenn man sich nicht 

vermeidbare Orientierungsschwierigkeiten einhandeln will. 

 Die dritte Aussage gibt einen noch deutlicheren Warnhinweis: „Eine Vertei-

lung lässt sich nicht unabhängig von dem System beurteilen, aus dem sie 

sich ergibt, oder unabhängig vom guten Glauben der einzelnen, die sich im 

Lichte wohlbegründeter Erwartungen so und so verhalten haben.“ Dies ist 

ein klares Plädoyer zur Vorsicht, das sich insbesondere auf Urteile zur Ver-

teilungsgerechtigkeit bezieht. Hier macht Rawls geltend, dass solche Urteile 

leicht Gefahr laufen, mit der Kategorie der Verfahrensgerechtigkeit zu kolli-

dieren, so dass es innerhalb einer Gerechtigkeitsdebatte zu internen Wider-

sprüchen zwischen alternativen Gerechtigkeitskriterien kommen kann. Aus 

seiner Sicht lassen sich solche Widersprüche nur dann auflösen bzw. von 

vornherein vermeiden, wenn man der Verfahrensgerechtigkeit einen syste-

matischen Vorrang einräumt und die Verteilungsgerechtigkeit kategorial so 

konzipiert, dass sie mit der Verfahrensgerechtigkeit kompatibel wird.3 

Vor diesem Hintergrund wird im weiteren Verlauf zu zeigen versucht, dass die Debatte 

um den Mindestlohn, die in Deutschland ganz wesentlich als Gerechtigkeitsdebatte ge-

führt wurde, sich in genau diesen Fallstricken verheddert hat – mit der Folge, dass eine 

Reform der institutionellen „Grundstruktur“ des Arbeitsmarktes vereinbart wurde, die 

aller Voraussicht nach ganz andere Konsequenzen nach sich ziehen wird als jene, die 

man sich von ihr erhofft hat. 

                                                 
1 Vgl. Rawls (1971, 1979; S. 19). 
2 Rawls (1980, 1992; S. 129). 
3 Diese dritte Aussage markiert einen wichtigen Konvergenzpunkt der Überlegungen von John Rawls, 

James Buchanan und F.A. von Hayek. Bei Buchanan (1988; S. 135, H.i.O.) liest man: „Normative judg-

ments take the form of statements that array »better« and »worse« processes (rules, laws, institutions) 

within which exchanges are allowed to take place. These judgments are categorically distinct from those 

that array and evaluate results or outcomes.“ Auch Hayek weist explizit auf mögliche „Kategorienfehler“ 

hin und macht zudem geltend, dass bestimmte Vorstellungen von Verteilungsgerechtigkeit ihrerseits als 

„ungerecht“ qualifiziert werden müssen, wenn sie nicht in angemessener Weise das Verfahren in Rech-

nung stellen, welches die Ergebnisse hervorbringt, die man als mehr oder weniger gerecht beurteilen will. 

Vgl. Hayek (1976, 1981; Kapitel 8, 9 und 10, insbes. S. 53 und S. 95). 



 Diskussionspapier 2014-18 3 

 

II. Diagnose Diskursversagen: Die Debatte um die Einführung  

des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 

Am 3. Juli 2014 stimmte der Bundestag mit überwältigender Mehrheit dem Mindest-

lohngesetz zu. Es sieht vor, mit nur wenigen Ausnahmen für einzelne eng definierte 

Zielgruppen in ganz Deutschland eine flächendeckende Lohnuntergrenze von 8,50 Euro 

pro Stunde vorzuschreiben, die ab dem 1. Januar 2015 eingeführt und dann schrittweise 

bis zum Jahr 2017 für alle Branchen allgemein verbindlich gemacht wird. 

((1)) Im zeitnah erstellten ARD-DeutschlandTREND war hierzu folgende Auskunft 

zu lesen: 

„Der ... im Bundestag beschlossene Mindestlohn entspricht dem Willen einer großen Mehrheit der 
Bevölkerung: Fast neun von zehn Bürgern (88 Prozent) sprechen sich für die Einführung des Min-
destlohns aus. Umstritten ist indes die Frage ob es für einzelne Gruppen, wie z.B. Praktikanten oder 
Saisonarbeiter, Ausnahmeregelungen geben soll. Jeder Zweite (51 Prozent) lehnt derartige Aus-
nahmeregelungen ab, fast ebenso viele (46 Prozent) sprechen sich aber für Ausnahmen aus. Dass 
der Mindestlohn Arbeitsplätze kosten könnte, bezweifelt eine Mehrheit der Deutschen (68 Pro-
zent).“4 

Vor allem der letzte Satz muss erstaunen. Denn der Beschluss zur Einführung eines ge-

setzlichen Mindestlohns ist nicht plötzlich – gleichsam von heute auf morgen – über 

Deutschland hereingebrochen. Vielmehr war der Mindestlohn bereits ein zentrales 

Thema des Bundestagswahlkampfs 2013. Mehr noch: Schon lange im Vorfeld dieser 

Wahl hatte über mehrere Jahre hinweg eine intensiv geführte Debatte stattgefunden, in 

der einflussreiche Interessengruppen – namentlich die organisierten Interessenvertre-

tungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber – über das Pro und Contra dieser Maßnahme 

ausführlich gestritten haben. In diesen kontroversen Diskussionen spielte das Argument 

möglicher Arbeitsplatzverluste stets eine prominente Rolle. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Insbesondere von Seiten der Wissenschaft gab es zum 

Mindestlohn zahlreiche Erläuterungen und Begleitkommentare. An fachlich fundierten 

Warnungen im Hinblick auf negative Beschäftigungswirkungen hat es in der Öffent-

lichkeit jedenfalls nicht gemangelt.5 Es ist kein Geheimnis, sondern ganz offenkundig: 

Der Mainstream der ökonomischen Forschung geht fest davon aus, dass es aufgrund der 

Einführung des Mindestlohns zu negativen Beschäftigungswirkungen kommen wird.6 

Dass dennoch mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in diesem Punkt eine andere Mei-

nung vertreten, muss also in der Tat überraschen, zumal die ökonomischen Argumente, 

welche negative Beschäftigungseffekte befürchten lassen, relativ leicht nachvollziehbar 

sind: Aus Sicht der Unternehmen führt der Mindestlohn zu gravierenden Lohnsteige-

rungen, auf die sie – der Logik marktlicher Wettbewerbsprozesse folgend – angesichts 

begrenzter Spielräume für Kostenüberwälzungen notwendig mit Entlassungen reagieren 

(müssen). 

((2)) Der Eindruck, dass hier in der öffentlichen Diskussion etwas grundlegend 

schiefgelaufen zu sein scheint, wird weiter dadurch verfestigt, dass die Einführung des 

Mindestlohns in Ostdeutschland noch einmal deutlich populärer war als in West-

deutschland. In einer vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Auftrag gegebenen 

                                                 
4 Infratest dimap (2014; S. 2). 
5 Vgl. z.B. SVR (2013; insbes. Ziffern 515-521). Die programmatische Überschrift, die der Sachverstän-

digenrat seinen thematisch einschlägigen Ausführungen vorangestellt hat, lässt an Deutlichkeit nichts zu 

wünschen übrig. Sie lautet: „Gegen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn“. 
6 Vgl. hierzu den exzellenten Überblick von Knabe et al. (2014), der zahlreiche aktuelle Angaben enthält. 

Vgl. ergänzend und allgemein zum internationalen Stand der Forschung Neumark und Wascher (2008). 
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Studie hat „infratest dimap“ im Juni 2013 folgende Werte ermittelt: In Westdeutschland 

befürworteten 85% der Bevölkerung die Einführung des Mindestlohns, während sich 

13% dagegen aussprachen. Für Ostdeutschland beliefen sich die entsprechenden Zahlen 

auf 90% und 7%.7  

Diese Zahlen müssen vor dem Hintergrund interpretiert werden, dass es gerade in 

den vom Mindestlohn besonders hart getroffenen Branchen ein deutliches Ost-West-

Gefälle gibt: Der Anteil der abhängig Beschäftigten, die im Jahr 2011 zu einem verein-

barten Stundenlohn von weniger als 8,50 Euro gearbeitet haben, belief sich im Gastge-

werbe im Bundesdurchschnitt auf 41 % (Ost: 67 %, West: 36 %); in der Land- und 

Forstwirtschaft sowie Fischerei betrug er 36 % (Ost: 58 %, West: 18 %); im Handel 

24,5 % (Ost: 42 %, West: 21 %).8 Folglich geht der Mainstream der ökonomischen For-

schung fest davon aus, dass Ostdeutschland von den negativen Beschäftigungswirkun-

gen wesentlich stärker betroffen sein wird als Westdeutschland. Dass die Einführung 

des Mindestlohns in Ostdeutschland so populär ist, obwohl sie dort Hunderttausende 

von Beschäftigungsverhältnissen sowie insbesondere Zehntausende von Vollzeitar-

beitsplätzen gefährdet – und bei zahlreichen Entlassenen für Realeinkommenseinbußen 

und verschlechterte Wiedereinstellungschancen sorgen wird –, ist wohl nur darauf zu-

rückzuführen, dass große Teile der Bevölkerung völlig andere Konsequenzen erwarten 

als jene, die von Seiten der Wissenschaft in Aussicht gestellt werden. 

((3)) Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, dass sich in der Öffentlich-

keit eine selektive Wahrnehmung des Problems durchgesetzt hat und dass daraufhin die 

öffentliche Diskussion von einem Interpretationsmuster dominiert wurde, welches die 

Warnungen von Seiten der Wissenschaft in den Hintergrund gedrängt hat. 

Für diese Vermutung spricht nicht zuletzt der Zehn-Punkte-Katalog, dem der DGB 

in seiner Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle zugemessen hat (Abbildung 1): Jeder 

einzelne dieser zehn Punkte unterstellt (stillschweigend), dass die bislang zu Niedrig-

löhnen Beschäftigten durch die Einführung des flächendeckenden Mindestlohns eine 

signifikante Lohnerhöhung erfahren – und beschäftigt bleiben werden.9 

Negative Beschäftigungswirkungen werden vom DGB aber nicht nur implizit, son-

dern auch explizit weitestgehend ausgeschlossen. So liest man beispielsweise auf der 

für die Öffentlichkeitskampagne eigens eingerichteten DGB-Website unter der Rubrik 

„Fehlargumente“: 

„Wissenschaftler (z.B. vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW) machen die Rech-
nung auf, dass ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde zwischen 500 000 und einer Million Ar-
beitsplätze gefährden könnten, gerade in Ostdeutschland. Deshalb sollte man mit einem geringeren 
Betrag einsteigen.“10 

Dieser Warnung begegnet der DGB mit folgenden Aussagen:  

„Richtig ist: Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte 2011 verschiedene Institute beauftragt, die 
bereits bestehenden Branchenmindestlöhne auch auf Beschäftigungseffekte hin zu untersuchen. Das 
Ergebnis: Es gab so gut wie keine negativen Effekte, obwohl einige Branchenmindestlöhne sogar 

                                                 
7 Vgl. infratest dimap (2013; S. 1). 
8 Vgl. Brautzsch und Schulz (2013; Tabelle 2, S. 3). 
9 Es wäre einer genaueren Untersuchung wert, inwiefern der DGB mit diesem Zehn-Punkte-Katalog ein 

bereits dominant vorfindliches Wahrnehmungsmuster der Öffentlichkeit bedient hat bzw. inwiefern seine 

Kampagne das öffentliche Wahrnehmungsmuster geprägt hat. Zu bedenken ist jedenfalls, dass in den 

zurückliegenden sieben Jahren die Zustimmungsrate zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 

immer deutlich über 50% gelegen hat. Folgt man den diversen Ausgaben des ARD-DeutschlandTRENDs, 

so lag sie im April 2007 bereits bei 63% und ist seitdem nahezu kontinuierlich weiter angestiegen. 
10 http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/  

http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/
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deutlich über 8,50 Euro liegen. Verglichen mit dem Mindestlohnniveau anderer westeuropäischer 
Staaten sind 8,50 Euro pro Stunde auch eher niedrig.“11 

 

Abbildung 1: Zehn Kernthesen des DGB12 

((4)) Im Mainstream der ökonomischen Wissenschaft sieht man das freilich anders.13 Im 

europäischen Vergleich betrachtet, geht Deutschland keineswegs mit einem niedrigen, 

sondern sogar mit einem außerordentlich hohen Mindestlohn an den Start. Das gilt vor 

allem im Hinblick auf die ostdeutschen Bundesländer. Am leichtesten lässt sich dies am 

Kaitz-Index ablesen. Er setzt den gesetzlichen Mindestlohn ins Verhältnis zum Median-

lohn. Für das Jahr 2011 ergaben sich hier folgende Werte: Frankreich 60%, Großbritan-

nien 48%, USA 38%, Tschechien 35%.14 Deutschland reiht sich hier wie folgt ein, wenn 

man den Mindestlohn von 8,50 Euro auf den Medianlohn des Jahres 2011 bezieht:15 

Bundesdurchschnitt 56,7 %; Westdeutschland 53,6 %; Ostdeutschland 71%. Bezogen 

auf die drei besonders belasteten Sektoren beläuft sich der entsprechend berechnete 

Kaitz-Index für das ostdeutsche Gastgewerbe auf 115,2 %, für den landwirtschaftlichen 

                                                 
11 http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/  
12 Quelle: https://www.mindestlohn.de/hintergrund/argumente/. – Aus wirtschaftsethischer Sicht ist auf 

den interessanten Umstand hinzuweisen, dass die einzige ausdrücklich als Gerechtigkeitsargument formu-

lierte Überlegung (Punkt 6) sich auf die Interessen derer bezieht, die nicht niedrige, sondern mittlere 

Einkommen erzielen. Auch Punkt 5 deutet darauf hin, dass es dem DGB wichtig ist, die Bezieher mittle-

rer Einkommen vor bestimmten Formen der Niedriglohnkonkurrenz zu schützen. 
13 Vgl. hierzu nochmals ausführlich Knabe et al. (2014; insbes. S. 13-15), die auch auf die vom DGB 

angesprochenen Auswertungen ausführlich eingehen. – Die Gemeinschaftsdiagnose der führenden For-

schungsinstitute rechnet allein für das Jahr 2015 mit einem mindestlohninduzierten Minus von 200.000 

Arbeitsplätzen. Vgl. Holtemöller und Lindner (2014; Tabelle 3, S. 355). Um diese Zahl richtig einzu-

schätzen, muss man bedenken, dass der Mindestlohn erst ab 2017 flächendeckend umgesetzt wird und 

deshalb mittelfristig in den Folgejahren weit größere Arbeitsplatzverluste erwarten lässt. Hinzu kommt, 

dass nicht nur mit Entlassungen zu rechnen ist, sondern insbesondere auch mit einem Erlahmen der Be-

schäftigungsdynamik in diesem sozialpolitisch besonders sensiblen Arbeitsplatzsegment. Vgl. hierzu 

Meer und West (2013). 
14 Vgl. Schulten (2013; Tabelle 1, S. 131). 
15 Vgl. Brautzsch und Schulz (2013; Tabelle 2, S. 3). 

1. Mindestlöhne verhindern Lohnarmut. Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von ihrer Arbeit 

leben können und keine weitere Unterstützung vom Staat benötigen.

2. Mindestlöhne sorgen vor. Niedriglöhne heute heißt Altersarmut morgen.

3. Mindestlöhne entlasten den Staatshaushalt. Es ist Aufgabe der Unternehmen und nicht des Staates, für 

Existenz sichernde Einkommen zu sorgen.

4. Mindestlöhne schaffen würdigere Arbeitsbedingungen. Existenz sichernde Einkommen sind ein 

Zeichen des Respekts für getane Arbeit.

5. Mindestlöhne schaffen fairen Wettbewerb. Durch Lohndumping verschaffen Unternehmen sich unfaire 

Wettbewerbsvorteile zulasten ihrer eigenen Beschäftigten.

6. Mindestlöhne sorgen für Gerechtigkeit. Mindestlöhne stoppen die Abwärtsspirale der Löhne, unter der 

immer häufiger auch Beschäftigte mit Berufsausbildung oder Studium leiden.

7. Mindestlöhne fördern Gleichberechtigung. Mindestlöhne schützen Frauen, die besonders oft von 

Niedriglöhnen betroffen sind, vor Lohnarmut und Abhängigkeit.

8. Mindestlöhne kurbeln die Binnenwirtschaft an. Mindestlöhne sorgen für mehr Nachfrage und wirken 

sich somit positiv auf die Konjunktur aus.

9. 21 von 28 EU-Staaten verfügen bereits über Mindestlöhne. Europaweit ist die Notwendigkeit von 

Mindestlöhnen unumstritten. Deutschland aber hinkt dem europäischen Standard hinterher.

10. Mindestlöhne schaffen Klarheit. Mit Mindestlöhnen wissen Arbeitnehmer, was ihnen an Lohn zusteht. 

Sie werden nicht gezwungen, aus Unwissenheit Jobs anzunehmen, deren Bezahlung unterhalb des 

Branchenstandards oder gar unterhalb des Existenzminimums liegt.

http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/
https://www.mindestlohn.de/hintergrund/argumente/
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Sektor in Ostdeutschland auf 104,7 % und für den ostdeutschen Handel auf 86,6 %. 

Diese im internationalen Vergleich geradezu exorbitanten Werte lassen einen außeror-

dentlich starken Arbeitsplatzabbau in Ostdeutschland erwarten. 

III. Wie die Mindestlohn-Debatte in Deutschland (leider) nicht geführt worden ist 

Im Vordergrund der Mindestlohn-Debatte in Deutschland stand die Frage, ob es gerecht 

ist, dass manche Arbeitnehmer trotz Vollzeit-Job nicht genügend verdienen, um das 

kulturelle Existenzminimum zu erreichen. Dadurch gerieten zahlreiche andere Fragen in 

den Hintergrund, die man ebenfalls unter dem Aspekt der Gerechtigkeit hätte themati-

sieren können. Hier sei nur kurz auf einige wenige Punkte hingewiesen, die deutlich 

machen sollen, wie inkonsistent – d.h. in sich widersprüchlich – und wie des-

orientierend – d.h. den demokratischen Politikprozess in die Irre führend – diese Ge-

rechtigkeitsdebatte in der deutschen Öffentlichkeit über Jahre hinweg geführt worden 

ist. 

 Wenn man die Einführung des Mindestlohns ohne weitere Differenzierung 

als „unmixed blessing“ betrachtet, weil man negative Beschäftigungseffekte 

weitestgehend ausschließt, hätte die Frage nahegelegen, ob es gerecht ist, nur 

abhängig beschäftigte Arbeitnehmer in den Genuss dieser Errungenschaft 

kommen zu lassen: Ist es nicht ungerecht, all jenen Freiberuflern und selb-

ständigen Unternehmern, die unter prekären Einkommensverhältnissen lei-

den, den Mindestlohn vorzuenthalten? Hier reicht das Spektrum von zahlrei-

chen Gastwirten und Taxiunternehmern über kleine Handwerker, Kiosk- und 

Ladenbesitzer bis hin zu all jenen Rechtsanwälten, Architekten und frei-

schaffenden Journalisten sowie Künstlern, denen es nicht gelingen will, wirt-

schaftlich auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber diese Frage wurde in 

der jahrelangen Gerechtigkeitsdebatte nicht nur nicht beantwortet, sie wurde 

nicht einmal gestellt. 

 Ist man hingegen realistischerweise der Meinung, dass der Mindestlohn ein 

„mixed blessing“ ist, weil nicht jeder, dem nun ein gesetzlicher Anspruch auf 

8,50 Euro pro Stunde eingeräumt wird, seine Beschäftigung behält, dann 

wird es in der sozialpolitischen Zielgruppe der Niedriglohnbezieher nicht nur 

Gewinner, sondern auch Verlierer dieser Reform geben. Wer jetzt weniger 

als 8,50 Euro verdient und durch Einführung des Mindestlohns seinen Job 

verliert, erleidet reale Einkommenseinbußen. Zudem verschlechtern sich die 

Chancen für eine Neueinstellung. Damit wird die Frage virulent, ob es ge-

recht ist, eine Reform durchzuführen, die die Einkommenssituation und die 

Beschäftigungsaussichten dieser Menschen nachhaltig verschlechtert.16 

                                                 
16 Hinzu kommt, dass die Gewinne der Reformgewinner geringer ausfallen könnten, als weite Teile der 

Bevölkerung offenbar erwarten. Vgl. Holtemöller und Pies (2014; insbes. S. 3 f.). Hierfür können unter-

schiedliche Gründe benannt werden: Erstens werden viele Unternehmen versuchen, auf den gestiegenen 

Kostendruck mit Arbeitsverdichtung zu reagieren. Das hat zur Folge, dass die Mindestlohn-Jobs anstren-

gender werden. Zweitens werden manche Unternehmen versuchen, auf den gesetzlich verordneten An-

stieg des materiellen Lohns mit einer Reduktion immaterieller Lohnbestandteile zu reagieren, so dass das 

berufliche Umfeld für Mindestlohn-Bezieher an Attraktivität verliert, weil sich beispielsweise die Ar-

beitsatmosphäre verschlechtert. Drittens ist mit illegalen Umgehungsstrategien – z.B. in Form unbezahlter 

Überstunden – zu rechnen, die sich durch externe Kontrollen nicht leicht entdecken lassen, weil Arbeit-

geber und Arbeitnehmer ein gemeinsames Interesse daran haben, ein verabredetes Unterschreiten des 
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 Interessant ist auch der folgende Aspekt: Gegen Ende des Jahres 2014 wer-

den in Deutschland ca. 5,3 Millionen Menschen weniger als 8,50 Euro pro 

Stunde verdienen. Ihr Stundenverdienst beträgt gegenwärtig im Durchschnitt 

rund 6,50 Euro. Durch den Mindestlohn wird er um 2 Euro pro Stunde ange-

hoben. Das entspricht einer Lohnerhöhung von rund 30%.17 Wie werden jene 

Menschen darauf reagieren, die gegenwärtig 9 oder 10 Euro verdienen? 

Werden sie die beträchtliche Lohnstauchung am unteren Ende der Einkom-

menspyramide als gerecht empfinden? Oder werden sie versuchen, die alte 

Relation oder wenigstens einen gewissen Abstand zu den weniger gut ausge-

bildeten und weniger produktiven Arbeitnehmern im Sinne ihrer subjektiven 

Wahrnehmung von Leistungsgerechtigkeit wiederherzustellen? Sollte Letzte-

res der Fall sein, ist mit höherem Lohndruck (und zusätzlichem Beschäfti-

gungsabbau) zu rechnen. 

 Ebenfalls stark unterbelichtet blieb die Frage, ob es nicht ungerecht ist, Un-

ternehmen per Gesetz zu zwingen, für niedrig qualifizierte Arbeit mehr zu 

bezahlen, als es der Produktivität dieser Arbeit entspricht. Und ob, um diese 

Ungerechtigkeit zu mildern, es nicht ein Gebot der Gerechtigkeit gewesen 

wäre, dann auch so konsequent zu sein, die Kunden der Unternehmen – als 

die eigentlichen „Arbeit-Geber“ – per Gesetz zu zwingen, höhere Preise zu 

zahlen, als es ihrer subjektiven Zahlungsbereitschaft entspricht. Die EEG-

Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien zeigt ja schließlich, dass so 

etwas in Deutschland durchaus möglich ist und jedenfalls schon lange nicht 

mehr als gravierender Verstoß gegen grundlegende Ordnungsprinzipien der 

Marktwirtschaft wahrgenommen und abgelehnt wird.18 

IV. Zusammenfassung 

Gerechtigkeitsdiskurse sind wichtig. Sie orientieren den demokratischen Politikbetrieb 

und erzeugen Reformdruck. Wenn alles gut läuft, werden so gesellschaftliche Lernpro-

                                                                                                                                               
Mindestlohns geheimzuhalten: die Unternehmen in der Hoffnung, Kosten zu sparen; und die Beschäftig-

ten in der subjektiven Erwartung, so dem Entlassungsrisiko vorbeugen und ihre Aussichten auf Weiterbe-

schäftigung verbessern zu können. – Alle drei Punkte dürften, viertens, dadurch an Virulenz zunehmen, 

dass es von Seiten der Arbeitsplatzsuchenden zu einem verschärften Wettbewerb um Mindestlohn-Jobs 

kommen wird, der bei vielen beteiligten Akteuren – beschäftigten wie unbeschäftigten – die Bereitschaft 

vergrößern dürfte, sich gegenüber dem Arbeitgeber auf Konzessionen einzulassen, und zwar nicht nur 

diesseits, sondern auch jenseits der Trennlinie, die den legalen Bereich vom illegalen unterscheidet. 
17 Vgl. Holtemöller und Lindner (2014; S. 354). 
18 In diesem Kontext ist auf zwei Punkte aufmerksam zu machen, die nicht recht zueinander passen wol-

len: Erstens weist das EEG mit dem Mindestlohn eine wichtige Gemeinsamkeit auf. In beiden Fällen sind 

es interessanterweise nicht die Steuerzahler, denen die Politik die Kosten für einen Einkommenstransfer 

aufbürdet, sondern stattdessen bestimmte Marktteilnehmer: die Stromkunden einerseits und die Arbeitge-

ber andererseits. Fiskalisch betrachtet, werden hier per Gesetz Finanzströme aktiviert, die nicht im staatli-

chen Budget auftauchen, sondern auf einen Schattenhaushalt (ohne strenge parlamentarische Kontrolle) 

ausgelagert werden. Zweitens: Trotz dieser offenkundigen Analogie gibt es aber auch einen wichtigen 

Unterschied. Er betrifft die politische Begründung der jeweiligen Maßnahme. Zur Legitimation des EEG 

wird üblicherweise darauf verwiesen, dass steigende Strompreise die Kunden zu einem sparsameren 

Energieverbrauch anhalten werden. Hier wird also unterstellt, dass Marktteilnehmer auf Preissignale 

reagieren. Beim Mindestlohn hingegen wird genau dies gern in Abrede gestellt, obwohl nach der gleichen 

Logik zu erwarten (und zu befürchten) ist, dass Unternehmen versuchen werden, den teurer gewordenen 

Produktionsfaktor nach Möglichkeit einzusparen. 
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zesse in Gang gesetzt, die zum Abbau von Missständen führen, welche gegen das Ge-

rechtigkeitsempfinden der Bevölkerung verstoßen.  

Gerechtigkeitsdiskurse haben aber auch Fallstricke, in denen man sich verheddern 

kann. Wenn es schlecht läuft, liefern sie nicht Orientierung, sondern Des-Orientierung. 

So können sie gesellschaftliche Lernprozesse fehlleiten und blockieren. Dann können 

Reformen zustande kommen, die eher das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigent-

lich bewirken sollen. Die Gerechtigkeitsdebatte um die Einführung eines gesetzlichen 

Mindestlohns bietet hierfür ein anschauliches Beispiel. Die Diagnose lautet: Diskurs-

versagen. 

Die extrem hohen Zustimmungsraten zur Einführung des flächendeckenden gesetz-

lichen Mindestlohns in Deutschland lassen sich so interpretieren, dass große Teile der 

Bevölkerung ein verteilungspolitisches Anliegen haben: Sie wollen das Arbeitsein-

kommen der Niedriglohnbezieher politisch anheben. Vor diesem Hintergrund besteht 

das wohl wichtigste Defizit der Gerechtigkeitsdebatte um den Mindestlohn in Deutsch-

land darin, die bereits von John Rawls dringend angemahnte Frage systematisch ausge-

spart zu haben, wie sich dieses Anliegen der Verteilungsgerechtigkeit mit den Prinzi-

pien der Verfahrensgerechtigkeit funktionierender Märkte in Übereinstimmung bringen 

lässt. So hat man sich nun faktisch für eine Reform der institutionellen „Grundstruktur“ 

entschieden, die nicht auf eine bessere Inkraftsetzung, sondern stattdessen auf eine par-

tielle Außerkraftsetzung bewährter Marktprinzipien setzt und so in absehbarer Weise 

Konsequenzen hervorbringen wird, die ihrerseits neue Gerechtigkeitsprobleme aufwer-

fen. 

Dabei hätte es nahegelegen, eine marktkonforme Alternative zu ergreifen: Wenn 

man in Deutschland nicht will, dass den im Niedriglohnsektor Beschäftigten zugemutet 

wird, ihr Arbeitseinkommen durch ein Transfereinkommen „aufzustocken“, um das 

kulturelle Existenzminimum zu erreichen, dann hätte eine marktkonforme Reformopti-

on darin bestanden, staatliche Lohnsubventionen einzuführen, die im Endeffekt darauf 

hinauslaufen, die bisher zur Aufstockung gezahlten Transfereinkommen künftig durch 

die Unternehmen als Arbeitseinkommen auszahlen zu lassen. Prominente Wissenschaft-

ler empfehlen dies seit langem.19 Aber nicht nur wegen der materiellen Vorteile, die 

staatliche Lohnsubventionen gegenüber einem gesetzlichen Mindestlohn aufweisen, 

sondern vor allem auch wegen der immateriellen Vorteile. Die bestehen darin, das 

Selbstwertgefühl niedrig qualifizierter Arbeitnehmer deutlich anzuheben. Lohnsubven-

tionen sind einem Mindestlohn also nicht nur in puncto Marktkonformität und folglich 

im Hinblick auf Beschäftigungswirkungen deutlich überlegen, sondern gerade auch im 

Hinblick auf die Inklusion sozialpolitischer Zielgruppen und ihre Würde als Arbeitneh-

mer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
19 Vgl. Phelps (1997, 2007). 
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